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Die EU vor der Osterweiterung:
Reformchancen im Europäischen
Konvent nutzen

Am 12./13. Dezember 2002 will die Europäische Union (EU) auf dem Treffen ih-
rer Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen die Beitrittsverhandlungen mit
den acht ostmitteleuropäischen Ländern1 sowie Malta und Zypern abschließen.
Darüber hinaus ist ein positives Signal für den baldigen Beitritt Bulgariens und
Rumäniens zu erwarten. Die jüngste Einigung zur mittelfristigen Finanzierung
der Gemeinsamen Agrarpolitik2 (GAP) hat den Weg dafür freigemacht, aber auch
gezeigt, dass die Diskussion über die Erweiterung zu stark von Vermutungen über
die Finanzierungslasten dominiert wurde.

Die EU ist nur schlecht auf den Beitritt wenig wohlhabender und agrarisch ge-
prägter Länder vorbereitet, weil eine durchgreifende Reform der budgetrelevan-
ten EU-Politiken noch weitgehend aussteht. Darüber hinaus macht der Beitritt
einer großen Zahl neuer Mitglieder eine grundlegende Reform der Entscheidungs-
regeln in der EU notwendig. Die Verantwortung hierfür liegt nun beim Europäi-
schen Konvent, der mit Vorschlägen für eine Neufassung der vertraglichen Grund-
lagen der Union betraut ist.

Im vorliegenden Bericht werden die Beschlüsse des Brüsseler Gipfels analysiert
und konkrete Vorschläge für Vertragsänderungen entwickelt, die für die Funk-
tionsfähigkeit der erweiterten Union wesentlich sind.

Zur Finanzierbarkeit der EU-Osterweiterung

Die Kosten der Osterweiterung werden – neben der Erwartung stark steigender
Zuwanderungsströme – von der Bevölkerung in der EU als wichtigstes Pro-
blem der Erweiterung wahrgenommen.3 Im Fall der Arbeitnehmerfreizügigkeit
konnte bereits im Frühjahr 2001 ein Verhandlungsangebot der EU an die Bei-
trittskandidaten festgelegt werden. Eine Einigung über eine Verhandlungsposi-
tion bei der Agrar- und der Strukturpolitik gelang erst unter großem politischen
Zeitdruck in diesem Oktober. Die Kosten der Erweiterung können aber immer
noch nicht genau prognostiziert werden, da die zentralen politischen Entschei-
dungen über die künftige Gestaltung dieser besonders kostenintensiven Politi-
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1 Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn.
2 Auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel am 24./25. Oktober; vgl. Europäischer Rat
(Brüssel), 24. und 25. Oktober 2002, Schlussfolgerungen des Vorsitzes. In: EU-Nachrichten, Dokumentation Nr. 3
vom 30.10.2002.
3 Vgl. zum Wanderungspotential und den Arbeitsmarkteffekten der Zuwanderung: EU-Osterweiterung: Abschot-
tung oder regulierte Öffnung? Zu den Übergangsfristen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Bearb.: Herbert Brücker
und Christian Weise. In: Wochenbericht des DIW, Nr. 31/2001, S. 473–481.
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ken noch ausstehen. Brisant sind dabei vor allem
die Rückwirkungen auf die bisherigen Empfänger
von Transfers aus dem EU-Haushalt.

Das DIW Berlin hat bereits im vergangenen Jahr
zusammen mit dem Institut für Agrarökonomie der
Universität Göttingen und dem Institut für Euro-
päische Politik, Berlin, verschiedene Szenarien für
den EU-Haushalt entwickelt, in denen die Effekte
einer Erweiterung um zwölf neue Mitglieder und
einer Umsetzung der wesentlichen Reformoptio-
nen auf das Budget und die Nettozahlerpositionen
der einzelnen Mitgliedstaaten berechnet wurden.4
Grundlage der Berechnungen bildet ein „bottom
up“-Ansatz, in dem die wichtigsten Instrumente
der Agrar- und der Strukturpolitik für die Jahre
2007 und 2013 modelliert werden. Ein zentrales
Ergebnis der Studie war, dass in allen Szenarien
der Anteil des Budgets für diese Politikbereiche

am Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU sinkt. Ein
wesentlicher Grund für dieses Resultat sind die
zurückgehenden Zahlungen an die gegenwärtigen
EU-Mitglieder (EU 15), die sich u. a. aufgrund
konvergierender Einkommen schon bei unverän-
derter Fortschreibung der Politiken ergeben. Die
Ausgaben gehen noch weiter zurück, wenn öko-
nomisch sinnvolle Reformen der Agrar- und der
Strukturpolitik durchgeführt werden.

Die Berechnungen wurden in diesem Jahr auf ak-
tuellerer Datenbasis um die Effekte einer Erweite-
rung um die zehn neuen Mitglieder ergänzt.5 Die
wesentlichen Annahmen und Ergebnisse sind in

Kasten

Szenarien zur Kalkulation der Kosten für die Agrar- und die Strukturpolitik in einer
erweiterten EU: zentrale Annahmen1

Status quo EU 15:

• unveränderte Regeln für die Agrar- und die Strukturpolitik (einschließlich voller Übertragung der
Direktzahlungen in der Landwirtschaft auf die neuen Mitglieder);

• keine Erweiterung.

Status quo EU 25:

• unveränderte Regeln für die Agrar- und die Strukturpolitik (einschließlich voller Übertragung der
Direktzahlungen in der Landwirtschaft auf die neuen Mitglieder);

• Erweiterung um zehn neue Mitgliedstaaten im Jahre 2005.

Moderate Reform EU 25:

• Agrarpolitik: Direktzahlungen werden zur Hälfte von den empfangenden Mitgliedstaaten kofinanziert;

• Strukturpolitik: 90 % der Mittel entfallen auf die Förderung besonders einkommensschwacher Regio-
nen (statt zwei Drittel im Status quo).

Mittlere Reform EU 25:

• Agrarpolitik: Stufenweiser Abbau der Direktzahlungen in der EU 15 von 2005 bis 2017; neue Mitglie-
der erhalten 50 % der vollen Direktzahlungen, auch diese werden von 2011 an abgebaut;

• Strukturpolitik: wie Moderate Reform.

Substantielle Reform EU 25:

• Agrarpolitik: wie Mittlere Reform;
• Strukturpolitik: 90 % der Mittel entfallen auf die einkommensschwächsten Mitgliedstaaten.

1 Zur Begründung der Annahmen und für methodische Details vgl.
Christian Weise, Martin Banse, Wolfgang Bode, Barbara Lippert,
Ferdinand Nölle und Stefan Tangermann: Die Finanzierung der Ost-
erweiterung der EU. Baden-Baden 2002; Christian Weise: How to Finance
Eastern Enlargement of the EU. DIW Discussion Paper No. 287. Berlin,
Juni 2002.

4 Christian Weise, Martin Banse, Wolfgang Bode, Barbara Lippert, Fer-
dinand Nölle und Stefan Tangermann: Die Finanzierung der Osterwei-
terung der EU. Baden-Baden 2002.
5 Christian Weise: How to Finance Eastern Enlargement of the EU. DIW
Discussion Paper No. 287. Berlin, Juni 2002.
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Kasten 1 und Tabelle 1 zusammengefasst. An die
neuen Mitglieder (BK 10) fließen danach im Jahre
2013, nach dem Ende aller Übergangsphasen, je
nach Szenario brutto 23 bis 27 Mrd. Euro; dem
stehen 3 bis 4 Mrd. Euro Beiträge gegenüber. Bei
voller Übertragung der GAP werden in diesem
Bereich etwa 8 bis 10 Mrd. Euro für zehn neue
Mitglieder erforderlich. Die Mittelansätze für die
EU 15 hängen stark von den Annahmen zur Ge-
staltung der Agrar- und der Strukturpolitik nach
2006 ab. Unter Status-quo-Bedingungen werden
sie im Jahre 2013 gut 60 Mrd. Euro (in Preisen von
1999) betragen.6 Bei einer Erweiterung um zehn
neue Mitglieder würden die Kosten auf 77 Mrd.
Euro steigen. Wenn es zu Reformen in beiden Po-
litikbereichen kommt, sinkt die Summe deutlich.
Transfers in dieser Größenordnung – 0,5 bis 0,9 %
des gemeinsamen BIP – führen sicherlich nicht zu
untragbaren finanziellen Lasten für die heutigen
Mitglieder der EU.

Die Ergebnisse des Europäischen Rates von
Brüssel

Diese Sicht entspricht auch den Schlussfolgerun-
gen der Staats- und Regierungschefs der EU auf
ihrem Gipfeltreffen in Brüssel im Oktober 2002.

Sie haben sich allerdings nicht mit der inhaltlichen
Gestaltung der EU-Politik befasst, sondern in
einem „top down“-Ansatz festgelegt, wie viele
Mittel künftig für die Agrarpolitik der EU höchs-
tens ausgegeben werden sollen. Die Aufteilung
der Agrarmittel sowie das Volumen und die Ver-
teilung der strukturpolitischen Mittel nach 2007
sind nach wie vor nicht thematisiert.

Die entscheidende Frage bei der Übertragung der
GAP auf die neuen Mitgliedstaaten ist, ob den
Landwirten dieser Staaten Direktzahlungen zur
Einkommensstützung zustehen oder nicht. Nach
bislang gültiger Beschlusslage der EU 15 war dies
nicht der Fall, da die Einkommensstützung in der
EU 15 im Wesentlichen als Ausgleich für Preis-
senkungen in den frühen 90er Jahren eingeführt
wurde. Andererseits ist eine Ungleichbehandlung
der Landwirte in den alten und neuen Mitglied-
staaten aus EU-rechtlichen und ökonomischen
Gründen (Diskriminierungsverbot, Binnenmarkt)
problematisch. Eine wissenschaftlich nahe liegen-
de Lösung könnte darin bestehen, die Einkom-
mensstützung auch in der heutigen EU abzubauen
und den neuen Mitgliedern nur vorübergehend

Tabelle 1

Kosten für die Agrar- und die Strukturpolitik der EU in verschiedenen Szenarien,
2007 und 2013

   EU 15 BK 10 EU 25 EU

 2007 2013 2007 2013 2007 2013 2007 2013

   in Mrd. Euro, zu Preisen von 1999 in % des EU-BIP

Status quo EU 15
    Agrarpolitik 42,0 38,3 – – – – – –
    Strukturpolitik 29,6 22,4 – – – – – –
    Summe 71,6 60,7 – – – – 0,77 0,58

Status quo EU 25
    Agrarpolitik 41,8 38,2 10,1 8,5 51,9 46,7 – –
    Strukturpolitik 22,3 11,8 11,1 18,4 33,4 30,2 – –
    Summe 64,1 50,0 21,2 26,9 85,3 76,9 0,88 0,70

Moderate Reform EU 25
    Agrarpolitik 30,0 27,7 7,2 5,9 37,2 33,6 – –
    Strukturpolitik 17,0 9,1 11,1 18,4 28,1 27,5 – –
    Summe 47,0 36,8 18,3 24,3 65,3 61,1 0,67 0,56

Mittlere Reform EU 25
    Agrarpolitik 37,7 24,3 7,2 4,6 44,9 29,0 – –
    Strukturpolitik 17,0 9,1 11,1 18,4 28,1 27,5 – –
    Summe 54,7 33,4 18,3 23,0 73,0 56,5 0,75 0,51

Substantielle Reform EU 25
    Agrarpolitik 37,7 24,3 7,2 4,6 44,9 29,0 – –
    Strukturpolitik 16,0 5,5 11,2 18,6 27,1 24,1 – –
    Summe 53,7 29,8 18,4 23,2 72,0 53,1 0,74 0,48

Quelle: Christian Weise: How to Finance Eastern Enlargement of the EU.
DIW Discussion Paper No. 287. Berlin, Juni 2002. DIW Berlin 2002

6 Für das Jahr 2002 waren nach der Agenda 2000 für beide Politikbe-
reiche etwa 75 Mrd. Euro für die EU 15 vorgesehen.
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Agrartransfers an neue Mitglieder
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und begrenzt entsprechende Zahlungen zu leisten
(„no phasing in without phasing out“).

Auf dem Brüsseler Gipfel wurde nun jedoch be-
schlossen, die neuen Mitgliedstaaten schrittweise
in das System der Direktzahlungen zu integrieren.
Die Gesamtsumme für die GAP in der EU 25 soll
sich danach für das Jahr 2006 zum einen aus der
Haushaltsobergrenze ergeben, die auf der Sitzung
des Europäischen Rates in Berlin im März 1999
(„Agenda 2000“) für die EU 15 festgelegt worden
ist. Zum anderen wurde die Ausgabenobergrenze
für die neuen Mitglieder beschlossen (Tabelle 2).
In Brüssel wurden zwar keine Zahlen veröffent-
licht, jedoch lässt sich die vorgesehene Ausgaben-
grenze aus den von der Kommission im Januar
2002 vorgelegten Vorschlägen ableiten.7 Damit er-
gibt sich für das Jahr 2006 in laufenden Preisen
für die EU 15 (42,8 Mrd. Euro) und die zehn neuen
Mitgliedstaaten (2,5 Mrd. Euro) eine nominale
Gesamtsumme von 45,3 Mrd. Euro. Diese soll in
den Jahren von 2007 bis 2013 jährlich um 1 % er-
höht werden. Daraus errechnet sich für das Jahr
2013 ein Gesamtbetrag von 48,6 Mrd. Euro. Auch
die in Brüssel beschlossene Aufteilung der agrar-
politischen Leistungen an die neuen Mitglieder in
Direktzahlungen und sonstige Ausgaben sowie die
graduelle Leistungserhöhung bis 2013 lässt sich
aus den Januar-Vorschlägen der Kommission fol-
gern. Danach steigen die Direktzahlungen an die

zehn neuen Mitglieder bis 2013 auf 4,9 Mrd. Euro;
weitere gut 0,8 Mrd. Euro erhalten sie zunächst für
die marktbezogenen Agrarausgaben.

Eine Analyse der agrarpolitischen Ausgaben zeigt,
dass die EU 15 nach diesen Beschlüssen nicht be-
reit ist, im Zuge der Erweiterung nennenswert auf
eigene Transfers zu verzichten. Etwa 75 bis 80 %
der Haushaltslinie für die GAP entfallen auf die
Direktzahlungen zur Einkommensstützung. Diese
sind in den entsprechenden Verordnungen in ihrer
absoluten Höhe festgelegt. Die reale Reduzierung
der Leistung, die sich dann bei Inflation ergibt,
wird damit politisch hingenommen. Die verblei-
benden Zahlungen dienen in der einen oder ande-
ren Form unmittelbar der Preisstützung (z. B. als
Exportsubvention). Entsprechend dem Trend der
vergangenen zehn Jahre ist davon auszugehen,
dass diese Zahlungen nicht zuletzt aufgrund von
handelspolitischen Vereinbarungen tendenziell
zurückgehen werden.

Es ist also erstens nicht einzusehen, warum nun
für die gesamte Summe ein Inflationsausgleich
vorgesehen wird. Zweitens gibt es keine überzeu-
gende Begründung, warum die Haushaltsober-

7 Vgl. Informationsvermerk: Gemeinsamer Finanzrahmen 2004–2006
für die Beitrittsverhandlungen. Mitteilung der Kommission, SEK (2002)
102 endg. Brüssel, 30. Januar 2002.

Die EU vor der Osterweiterung: Reformchancen im Europäischen Konvent nutzen

Europäischer Rat benennt nur
Ausgabenobergrenze

Tabelle 2

Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bei einer Osterweiterung nach verschiedenen Konzepten
für die Jahre 2004 bis 2013
In Mrd. Euro

Summe
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 bis

2013

(1) EU 25 GAP1 laufende Preise 42,98 44,47 45,31 45,76 46,22 46,68 47,15 47,62 48,09 48,57 330,08

(2) BK 10 GAP2 laufende Preise 0,57 2,16 2,47 2,74 3,02 3,56 4,10 4,64 5,19 5,73 28,98
(3)      Direktzahlung1 laufende Preise 0,00 1,32 1,63 1,90 2,17 2,72 3,26 3,80 4,34 4,89 23,08
(4)      Rest laufende Preise5 0,57 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 5,90

Kosten nach Agenda 2000

(5) EU 15 GAP2 mit Preisanpassung5 42,41 42,31 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 299,84
(6) EU 15 GAP3 ohne Preisanpassung6 38,41 37,57 37,29 37,29 37,29 37,29 37,29 37,29 37,29 37,29 261,03

(7) Differenz 4,00 4,74 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 38,81

Kosten nach „mid-term review“

(8) EU 15 GAP4 mit Preisanpassung5 41,45 41,27 41,77 41,77 41,77 41,77 41,77 41,77 41,77 41,77 292,39
(9) EU 15 GAP ohne Preisanpassung6 37,54 36,64 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36 254,54

(10) Differenz 3,91 4,62 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 37,85

(11) Differenz I: (Zeile 1 – Zeile 2 – Zeile 5) 0,00 0,00 0,01 0,19 0,37 0,29 0,22 0,15 0,07 0,01 1,27

(12) Differenz II: (Zeile 1 – Zeile 9) 5,44 7,83 8,94 9,40 9,85 10,32 10,78 11,25 11,73 12,21 75,54

1 Auf Grundlage der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats von Brüssel, Oktober 2002. 4 Bis 2006: „mid-term review“ der Europäischen Kommission zur GAP, Juli 2002.
2 Bis 2006: auf Grundlage der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats von Brüssel, 5 Bis 2006 laufende Preise; von 2007 an nominal konstant gehalten.
Oktober 2002. 6 Bis 2006 in Preisen von 1999; von 2007 an nominal konstant gehalten.
3 Bis 2006: Europäischer Rat von Berlin, März 1999.

Quellen: Europäischer Rat; Europäische Kommission; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2002
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grenze im Jahre 2006 nicht in Preisen von 1999
kalkuliert wurde. Drittens hätten die aktuellen
Prognosen der Kommission zum agrarpolitischen
Finanzbedarf zugrunde gelegt werden sollen, die
etwas unter den Ansätzen der Agenda 2000 lie-
gen.8

Im Ergebnis entsteht bereits durch die jährliche
1 %-Indexierung der Gesamtsumme bis 2013 aus-
reichender Spielraum, um die gesamten Agraraus-
gaben an die zehn neuen Mitglieder ohne Abstri-
che in der EU 15 zu finanzieren. Dies gilt selbst
dann, wenn die Direktzahlungen bis 2006 an die
allgemeine Preisentwicklung angepasst werden
sollen, wie es die Verwendung dieser Preisbasis
für die Fortschreibung in den Schlussfolgerungen
des Brüsseler Gipfels vermuten lässt (siehe Diffe-
renz I in Tabelle 2). Für die EU 15 wären dann
nach 2006 42,8 Mrd. Euro als Obergrenze anzu-
setzen.9 Die agrarpolitischen Zahlungen an die
zehn neuen Mitglieder erfordern etwa 5,7 Mrd.
Euro im Jahre 2013. Die in Brüssel vereinbarte
Obergrenze würde damit genau ausgeschöpft.

Wenn jedoch die Verordnungen zu den Direktzah-
lungen nicht geändert werden, ist für den agrarpo-
litischen Finanzbedarf der EU 15 die Schätzung in
der so genannten „mid-term review“ zu Preisen
von 1999 der relevante Ausgangspunkt. Die auf
dieser Basis errechnete Jahressumme bis 2006
hätte als nominaler Auszahlungsbetrag auch für
die Folgejahre bis 2013 zu gelten. Dann würden
mittelfristig 36,4 Mrd. Euro per annum für die
EU 15 benötigt. Nach den Beschlüssen von Brüs-
sel steigt der Rahmen für den Agrarhaushalt aber
bis auf 48,6 Mrd. Euro. Diese Differenz, die im
Jahre 2013 12,2 Mrd. Euro ausmachen würde,
wäre nach allen Schätzungen weit mehr als aus-
reichend zur Finanzierung des Beitritts von zehn
neuen Mitgliedern (siehe Differenz II in Tabelle 2).

Die reichliche Ausstattung der Agrarhaushaltslinie
schützt die Landwirtschaft der EU 15 unmittelbar
vor zusätzlichem Einspardruck. Angesichts der
geltenden Obergrenze für den EU-Haushalt insge-
samt werden so Mittel für die Agrarpolitik vorge-
halten, also für andere Verwendungen auf EU-
Ebene blockiert. Insbesondere wird so die GAP
auf die neuen Mitgliedstaaten übertragen, ohne
dass gleichzeitig Reformen und Einsparungen
festgelegt worden sind.

Weiter bestehender Reformdruck

Die Finanzierung der ersten Runde der Osterwei-
terung scheint also nach den Beschlüssen des
Brüsseler Gipfels ohne politisch schwierige Re-
formen dauerhaft möglich zu sein. Problematisch

ist in der Tat auch weniger das Ausmaß der ge-
planten Ausgaben als vielmehr ihr fragwürdiger
Verwendungszweck. Mittel- und langfristig wird
der heutige Verzicht auf Reformen zu erheblichen
Problemen führen.

So sind zum einen die zusätzlichen agrarpoliti-
schen Kosten einer Erweiterung um Bulgarien und
Rumänien noch nicht berücksichtigt; die jetzt ge-
troffene Vereinbarung gilt explizit nur für eine EU
mit 25 Mitgliedern. Da beide Länder aber stark
agrarisch geprägt und zusammen relativ bevölke-
rungsreich sind, entstehen hier erhebliche Kosten.
Zum anderen steht auch unabhängig von der Er-
weiterung in der GAP eine Liberalisierung der
Marktordnungen für Milch, Rindfleisch und Zu-
cker auf der Tagesordnung. Ein Abbau der Preis-
stützung in diesen Bereichen erfordert vermutlich
zumindest vorübergehend steigende Ausgaben für
Kompensationszahlungen.

Zudem konkurrieren die agrarpolitischen Subven-
tionen mit vielfältigen anderen Ansprüchen an das
EU-Budget. Unvermeidlich ist ein erheblicher
Mitteltransfer an die neuen Mitglieder im Bereich
der Strukturpolitik. Sowohl die heutigen Zahler
als auch die gegenwärtigen Empfänger von Struk-
turfondsmitteln werden erheblichen Widerstand
dagegen leisten, finanzielle Opfer zu bringen. Hin-
zu kommen neue Ansprüche an das EU-Budget.
Diese liegen insbesondere im Bereich der Außen-
und Sicherheitspolitik: Die Förderung der Ent-
wicklung in der unmittelbaren Nachbarschaft der
EU (Balkan, GUS, Nordafrika) wird ebenso um-
fangreiche Mittel erfordern wie der Aufbau
einer gemeinsamen Grenzsicherung.

Insofern wird die erweiterte EU vor der Aufgabe
stehen, entweder zusätzliche Mittel zu mobilisie-
ren oder Ressourcen von den heute dominierenden
Ausgabeposten in andere Verwendungen umzu-
schichten. Die neuen Mitgliedstaaten werden ent-
sprechende Reformen kaum unterstützen, da sie
stark von den verteilungspolitischen Elementen
des EU-Haushalts profitieren werden.

Die Erweiterung macht jedoch Reformen der heu-
te geltenden EU-Regeln nicht nur deswegen not-
wendig, weil die neuen Mitglieder ein niedriges
Pro-Kopf-Einkommen und einen vergleichsweise
großen Agrarsektor aufweisen. Auf Dauer noch
wichtiger ist, dass mit ihnen die Zahl der Akteure
deutlich zunimmt. Bereits mit 15 Mitgliedern er-

8 Vgl. Halbzeitbewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik, Mitteilung
der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament. KOM (2002)
394. Brüssel, 10. Juli 2002 („mid-term review“).
9 Im Zeitraum von 2002 bis 2006 sinken die nominalen Gesamtausga-
ben, da die Direktzahlungen konstant bleiben und die restlichen Zahlun-
gen zurückgehen.

Die EU vor der Osterweiterung: Reformchancen im Europäischen Konvent nutzen

Künftige Aufgaben der EU nicht
berücksichtigt

Wachsende Mitgliederzahl
erfordert Reformen
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weist sich die EU oft als handlungsunfähig, und
die Aufteilung des Budgets scheint mehr dem
„Stimmenkauf“ im Rahmen von Verhandlungs-
paketen zu dienen, als ökonomischen Erwägungen
zu folgen. Mit 25 oder mehr Mitgliedern wird es
umso dringlicher, die Funktions- und Aktionsfä-
higkeit der EU über konsistente, klare und binden-
de Regeln zu sichern.

Anforderungen an den Europäischen
Konvent

Der Europäische Rat beschloss deshalb im De-
zember 2001 in Laeken die Einrichtung eines
Konvents aus Vertretern der EU-Institutionen, der
Regierungen und der nationalen Parlamente. Die-
ser soll Vorschläge für eine Neufassung der ver-
traglichen Grundlagen der EU erarbeiten. Die Dis-
kussion im Konvent wird bislang von zentralen
institutionellen Fragen – z. B. zur Wahl des Kom-
missionspräsidenten durch das Europäische Parla-
ment oder zur Etablierung eines permanenten Prä-
sidenten des Europäischen Rates – bestimmt. Für
die künftige Arbeitsfähigkeit der EU ist es aber
ebenfalls von entscheidender Bedeutung, zum
einen die grundlegenden Ziele der ausgabelastigen
Politiken zu modifizieren und zum anderen die
Entscheidungsregeln in einer erweiterten Union
konstruktiver zu gestalten.

Nach Art. 33 des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft (EGV) ist es „Ziel der ge-
meinsamen Agrarpolitik, … der landwirtschaftli-
chen Bevölkerung, insbesondere durch Erhöhung
des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirt-
schaft tätigen Personen, eine angemessene Le-
benshaltung zu gewährleisten“. Aus ökonomi-
scher Sicht ist diese Bestimmung ersatzlos zu
streichen. Es muss als höchst problematisch ange-
sehen werden, der Einkommenssicherung einer
spezifischen Berufsgruppe Verfassungsrang zu
geben. Angesichts des technischen Fortschritts
und der offeneren Märkte spielt die ursprüngliche
Motivation für dieses Vertragsziel – die Sicherung
der Versorgung mit Lebensmitteln – heute nur
noch eine untergeordnete Rolle. Folglich gibt es
keine Begründung für eine besondere Behandlung
der Landwirte. Ein vertraglicher Auftrag zur Si-
cherung ihrer Einkommen setzt im Gegenteil fal-
sche Anreize zur Ressourcenallokation und führt
wegen der unterdurchschnittlichen Produktivität
in der Landwirtschaft zu einer suboptimalen Aus-
schöpfung der Produktionsmöglichkeiten der euro-
päischen Volkswirtschaften. Wenn die Landwirt-
schaft aus sozialen oder ökologischen Gründen
gefördert werden soll, bedarf es dazu nicht einer
entsprechenden Klausel im EG-Vertrag. Ein Ver-
zicht auf die Förderung würde eine Umschichtung

der Mittel des EU-Haushalts in integrationspoli-
tisch besser begründete Verwendungen wesentlich
erleichtern. Dazu würde die Erstellung EU-weiter
öffentlicher Güter, z. B. die Sicherung der Außen-
grenzen, gehören.

Das zentrale Problem bei der EU-Strukturpolitik
ist die ungenügende Konzentration der Maßnah-
men und im Zusammenhang damit die ungenü-
gende Berücksichtigung des Subsidiaritätsprin-
zips.10 In der Formulierung des Art. 5 EGV besagt
dieses Prinzip, dass „die Gemeinschaft … nur tä-
tig [wird], sofern und soweit die Ziele der in Be-
tracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mit-
gliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden
können und daher wegen ihres Umfangs oder ih-
rer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene er-
reicht werden können“. Für die Strukturpolitik
heißt dies, dass die Förderung relativ schwacher
Regionen in überdurchschnittlich wohlhabenden
Mitgliedstaaten nicht Sache der Gemeinschaft
sein sollte. Die Maßnahmen müssten vielmehr auf
Mitgliedstaaten konzentriert werden, die ein BIP
pro Kopf in Kaufkraftparitäten (KKP) aufweisen,
das deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegt. In
der EU 15 gilt dies nur für Spanien, Portugal und
Griechenland. Die drei Staaten erhalten heute aber
weniger als die Hälfte der Strukturmittel, da diese
nicht nach dem nationalen, sondern nach dem re-
gionalen BIP pro Kopf verteilt werden.

Eine derartige Aufteilung ist auch aus ökonomi-
scher Sicht problematisch, da sie in weniger wohl-
habenden Mitgliedstaaten die Förderung von na-
tionalen Wachstumspolen verhindert, obwohl sol-
che Pole für den nationalen Aufholprozess ent-
scheidend sind. Dies ist bereits relevant im Falle
Lissabons und wird künftig Athen, Prag, Bratisla-
va und Budapest betreffen. Zudem gibt es massive
Schwierigkeiten, belastbare Daten für das regio-
nale BIP pro Kopf in KKP zu ermitteln. Hinzu
kommen bei einer regionalen Organisation der
Förderung gerade nach einer Osterweiterung er-
hebliche Transaktionskosten.

Wenn man folglich die Strukturpolitik künftig auf
weniger wohlhabende Mitgliedstaaten beschrän-
ken will, erweist sich der Art. 158 EGV als hinder-
liche Vertragsbestimmung. Danach setzt sich „die
Gemeinschaft … insbesondere zum Ziel, die Un-
terschiede im Entwicklungsstand der verschiede-
nen Regionen … zu verringern“. Dieser Artikel
wird oft als Verpflichtung auf eine regional ausge-
richtete Strukturpolitik angesehen, obwohl diese
Interpretation im Widerspruch zum Subsidiaritäts-
prinzip steht. Der Konvent sollte hier eine Klärung

10 Vgl. Christian Weise: Strukturfondstransfers in einer zukunftsfähi-
gen EU. Baden-Baden 2002.
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zugunsten einer auf weniger wohlhabende Mit-
gliedstaaten konzentrierten Förderpolitik herbei-
führen.

Zwei weitere fällige Reformschritte betreffen die
Befähigung des Rates zu konstruktiven Entschei-
dungen. Wenn der Rat bei steigender Mitglieder-
zahl beschluss- und handlungsfähig bleiben soll,
ist einerseits eine Änderung der Abstimmungsre-
geln erforderlich. Andererseits muss vermieden
werden, dass eine kleine Minderheit Integrations-
fortschritte verhindert, die eine große Mehrheit
wünscht.

Was die Abstimmungsregeln betrifft, so sollte es
der Einstimmigkeit nur noch in den seltensten Fäl-
len bedürfen. Gleichzeitig sollte bei Entscheidun-
gen, die mit qualifizierter Mehrheit zu treffen sind,
die Blockade von Beschlüssen nicht wesentlich
leichter fallen als die Organisation von Mehrhei-
ten.11 Nach dem Vertrag von Nizza sind bei solchen
Abstimmungen nun drei Kriterien zu erfüllen, da-
mit ein Beschluss zustande kommt: Die Mehrzahl
der Mitgliedstaaten muss dahinter stehen, diese
müssen (bei 25 Mitgliedern) 232 von 321 Stim-
men auf sich vereinigen (72,27 %), und sie müs-
sen mindestens 62 % der EU-Bevölkerung reprä-
sentieren. Dieses Verfahren ist wegen des neu ein-
geführten Bevölkerungsquorums für Deutschland
vorteilhaft. Es ist allerdings auch deutlich komple-
xer als die heute geltenden Regeln.

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass mit den
Regeln des Vertrages von Nizza gerade in einer
erweiterten EU Blockaden leichter fallen, es also
schwieriger wird, zu konstruktiven Gestaltungs-
mehrheiten zu kommen.12 Der Konvent muss hier
dringend Verbesserungen vorschlagen. Ein Weg
kann es sein, sich an der Struktur der Kriterien des
Vertrages von Nizza zu orientieren, aber niedrige-
re Schwellen zur Beschlussfassung vorzusehen.13

Damit wären aber bei jeder künftigen Erweiterung
neue Debatten über die Gewichtung der Stimmen
und über angemessene Schwellenwerte program-
miert. Vorzuziehen ist deswegen die klare Lösung
der „doppelten Mehrheit“: Beschlüsse kommen
dann zustande, wenn sie von einer Mehrzahl der
Mitgliedstaaten getragen werden und diese eine
Mehrheit der EU-Bevölkerung repräsentieren.
Das System der gewichteten Stimmen entfällt.

Ein weiteres Problem ist die derzeit vorgeschrie-
bene Einstimmigkeit bei Vertragsänderungen. Das
(vorübergehende) irische Nein zum Vertrag von
Nizza hat gezeigt, dass minimale Teile der euro-
päischen Bevölkerung gegenwärtig den von allen
anderen gewollten Integrationsprozess entschei-
dend aufhalten können. Bei steigender Mitglieder-
zahl ist dies eine noch schwerwiegendere Gefahr.

Eine Abkehr vom Erfordernis der Einstimmigkeit
ist bei der Entscheidung über künftige Erweiterun-
gen wohl nicht vorstellbar. Für eine Vertiefung
durch die Weiterentwicklung oder Neuaufnahme
von Gemeinschaftspolitiken wird in manchen Fäl-
len eine Lösung im Wege der „abgestuften Inte-
gration“ gefunden werden können. Prominentes
aktuelles Beispiel hierfür ist die Einführung der
gemeinsamen Währung, an der sich nicht alle EU-
Mitglieder beteiligen müssen. Allerdings sollte
sich in solchen Fällen die voranschreitende Mehr-
heit vorbehalten können, die spätere Aufnahme
von Nachzüglern an Bedingungen zu knüpfen.
Ungelöst wäre damit aber immer noch der Fall, in
dem eine kleine Minderheit Vertragsänderungen
blockiert, die zwingend alle Mitglieder erfassen
müssen. Beispiele hierfür wären Neuregelungen
zu den Abstimmungsmodalitäten im Rat oder zur
Zusammensetzung der Kommission. In diesen
Fällen ist nur eine Lösung denkbar, wonach Ver-
tragsänderungen nicht länger Einstimmigkeit vor-
aussetzen. Eine Möglichkeit wäre es, für die An-
nahme einer Änderung die Zustimmung von z. B.
zwei Dritteln der Mitgliedstaaten zu fordern, wenn
diese zugleich mindestens zwei Drittel der Bevöl-
kerung repräsentieren. Es wären aber auch andere
Schwellen denkbar. Es wird diskutiert, als Kom-
pensation für die Abkehr von der Einstimmigkeit
die vertragliche Möglichkeit zum Austritt eines
Mitgliedstaates zu schaffen. Dies wäre jedoch ein
zu gefährlicher Ansatz, der politischen Erpres-
sungsversuchen Tür und Tor öffnen würde.

Fazit

Die Befürchtung einer Ausgabenexplosion im
Zuge der Osterweiterung ist unbegründet. Refor-
men der besonders kostenintensiven Agrar- und
Strukturpolitik sind dennoch notwendig, u. a. um
einen unsinnigen Ressourceneinsatz zu vermeiden
und Finanzmittel für neue Aufgaben der EU, z. B.
in der Sicherheitspolitik, freizumachen. Die Be-
schlüsse des Brüsseler Gipfels vom Oktober die-
ses Jahres ermöglichen die Erweiterung zwar, be-
reiten die EU aber nur schlecht auf diese vor. Re-
formen wurden nicht vereinbart. Nach dem Bei-
tritt neuer Mitglieder, die nun voll in das agrarpo-

11 Bei Beschlüssen mit qualifizierter Mehrheit wird die Stimmenzahl der
einzelnen Mitgliedstaaten nach der jeweiligen Bevölkerungsgröße fest-
gelegt. Für eine Mehrheit sind jetzt 62 von 87 Stimmen erforderlich.
Deutschland verfügt gegenwärtig über zehn Stimmen, Luxemburg über
zwei (Art. 205 EGV).
12 Vgl. Barbara Lippert und Wolfgang Bode: Die Erweiterung und das
EU-Budget – Reformoptionen und ihre politische Durchsetzbarkeit. In:
integration 4/01, S. 369–389; Richard E. Baldwin, Erik Berglof, Fran-
cesco Giavazzi und Mika Widgren: Nice Try: Should the Treaty of Nice be
Ratified? Monitoring European Integration 11. CEPR, London 2001.
13 Baldwin et al., a. a. O., schlagen vor, dass Beschlüsse mit zwei Dritteln
der Stimmen zustande kommen sollen, wenn die zustimmenden Staaten
mindestens die Hälfte der EU-Bevölkerung repräsentieren.
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litische Instrumentarium integriert werden, sind
sie noch schwieriger durchsetzbar. Die Erweite-
rung um zehn neue Mitglieder wird in der Agrar-
politik ohne nennenswerten Beitrag der heutigen
Empfänger finanziert. Dazu dient der simple Trick,
eine bislang nicht übliche Inflationsindexierung
der Ansätze für den Agrarhaushalt vorzusehen.
Das zentrale Ziel der Nettozahler, die Erweiterung
mit Reformen zu verbinden, wurde also nicht er-
reicht. Im Gegenteil, die Signale sind nun sogar
auf eine Anpassung der Direktzahlungen an die
Preisentwicklung gesetzt.

Nachdem der Rat nicht zu Reformen bereit oder in
der Lage war, liegt die Verantwortung dafür nun
beim Konvent. Konkret sollte dieser erstens vor-
schlagen, das Vertragsziel der Einkommenssiche-
rung der Landwirte abzuschaffen. Zweitens sollte
im EG-Vertrag verankert werden, dass sich die

Strukturpolitik der EU auf Mitgliedstaaten mit
einem deutlich unterdurchschnittlichen BIP pro
Kopf konzentriert. Drittens sind die Regeln zur
Beschlussfassung im Rat nach dem Vertrag von
Nizza kontraproduktiv; hier sollte zu einer „dop-
pelten Mehrheit“ übergegangen werden, nach der
Beschlüsse dann zustande kommen, wenn sie von
einer Mehrzahl der Mitgliedstaaten getragen wer-
den und diese eine Mehrheit der EU-Bevölkerung
repräsentiert. Viertens muss die vertragliche Mög-
lichkeit geschaffen werden, die Unionspolitiken
auch gegen kleine, blockierende Minderheiten
weiterzuentwickeln; dies erfordert eine weitge-
hende Abkehr vom Erfordernis der Einstimmig-
keit bei Vertragsänderungen. Bei einer Umsetzung
dieser Vorschläge würde sich die EU deutlich bes-
ser auf die Aufnahme zahlreicher neuer Mitglie-
der mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen und gro-
ßem Agrarsektor einstellen, als sie es heute ist.

Die EU vor der Osterweiterung: Reformchancen im Europäischen Konvent nutzen
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Zu wenig weibliche Führungskräfte
unter den abhängig Beschäftigten

Im Jahre 2000 stellten in Deutschland Frauen die Mehrheit der Angestellten und
Beamten (57 %), sie nahmen aber nur etwa ein Viertel der höheren Positionen und
Führungspositionen ein. In den zukunftsträchtigen Hochtechnologiebereichen wa-
ren Frauen an der Spitze noch seltener anzutreffen als in den traditionellen Branchen.
Die besten Chancen für Frauen bietet der Dienstleistungssektor einschließlich des
öffentlichen Dienstes. Männer in höheren Positionen sind meistens verheiratet und
leben in Familien, bei den Frauen trifft dies nur für etwa die Hälfte zu. Der durch-
schnittliche Monatsnettoverdienst für Vollzeitbeschäftigte in höheren Positionen
betrug im Jahre 2002 für Männer 4 800 DM (2 454 Euro), er lag bei Frauen mit
3 180 DM (1 626 Euro) weit darunter. Angestellte in Führungspositionen verdien-
ten netto 6 000 DM (3 068 Euro) bzw. 3 550 DM (1 815 Euro). In Ostdeutschland
sind die Unterschiede geringer: Männer in höheren Positionen verdienten hier „nur“
etwa 1,2-mal so viel wie Frauen. Das Durchschnittsgehalt der höheren Angestell-
ten und Beamten lag dabei im Jahre 2000 mit 3 050 DM (1 559 Euro) netto deut-
lich unter dem Niveau Westdeutschlands (4 500 DM bzw. 2 301 Euro). Insgesamt
besteht ein erheblicher Nachholbedarf bezüglich des Anteils und der Verdienste
von Frauen in höheren Positionen. Zur Verbesserung der beruflichen Situation der
Frauen hat sich die Bundesregierung im Rahmen des Amsterdamer Vertrages ver-
pflichtet. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Fachkräftemangels wird auch
die Privatwirtschaft noch erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen.

Elke Holst
eholst@diw.de

Nach den Ergebnissen des vom DIW Berlin durch-
geführten Sozio-oekonomischen Panels (SOEP)
waren im Jahre 2000 hochgerechnet etwa 3,9 Mill.
Männer und 1,5 Mill. Frauen in höheren Positio-
nen tätig, dies sind 17 % aller abhängig Beschäftig-
ten.1 Darunter befinden sich etwa eine halbe Mil-
lion Angestellte mit umfassenden Führungsaufga-
ben. Mehr als eine Million Männer und knapp 0,7
Mill. Frauen waren in höheren Positionen im öf-
fentlichen Dienst beschäftigt (zu Datenbasis und
Definitionen vgl. Kasten)

An der Dominanz der Männer in höheren Posi-
tionen hat sich auch in den vergangenen beiden
Jahrzehnten nichts geändert (Abbildung). Infol-
ge der deutschen Vereinigung fiel der Anteil der
Frauen geringfügig höher aus. In der DDR hatten
Frauen, nicht zuletzt aufgrund ihrer stärkeren Er-
werbsbeteiligung, etwas öfter höhere Positionen
inne.

Frauen in Großunternehmen selten an der
Spitze

Das durchschnittliche Alter der höheren Ange-
stellten und Beamten – die im Folgenden betrach-
tet werden – lag im Jahre 2000 bei knapp 50 Jahren;
Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben
waren im Durchschnitt drei Jahre älter (Tabelle 1).
Weibliche höhere Angestellte und Beamtinnen

insgesamt waren etwas jünger als die Männer, bei
den umfassendend Führenden verhielt es sich da-
gegen umgekehrt. Im Vergleich zu den Männern
waren Frauen, die Karriere machten, wesentlich
häufiger unverheiratet.

Abbildung

Anteil höherer Angestellter und Beamter an
allen Beschäftigten* nach dem Geschlecht
von 1984 bis 2000

* Arbeiter, Angestellte, Beamte; ohne Auszu-
bildende.
1 Westdeutschland 1990.
2 West- und Ostdeutschland 1990.

Quellen: SOEP; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2002

Männer mit umfassenden Führungsaufgaben
Frauen mit umfassenden Führungsaufgaben

1 Einschließlich Arbeiterinnen und Arbeitern (ohne Auszubildende).
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Kinder unter 16 Jahren lebten allerdings häufiger
in Haushalten, in denen der Mann eine höhere
Position innehatte. Die Väter arbeiteten aber kaum
Teilzeit, bei den Frauen waren dies dagegen 20 %.
Mehr als die Hälfte davon waren im öffentlichen
Dienst beschäftigt; Beamtinnen hatten besonders
häufig ihre Arbeitszeit reduziert (27 %). Auch in
Haushalten von Hochqualifizierten wird die Be-
treuung der Kinder überwiegend von der Partnerin
übernommen. Hinter einem erfolgreichen Mann
steht also offenbar meist eine sorgende Frau.

Bei den höheren Angestellten und Beamten waren
sowohl Männer als auch Frauen gut ausgebildet:
Fast alle hatten das Abitur, etwa neun von zehn
eine weitere hochschulische Ausbildung. Drei
Viertel von ihnen verblieben in ihrem erlernten
Beruf. Führungsaufgaben wurden fast ausschließ-
lich von Personen mit deutscher Nationalität
wahrgenommen.

2 Nach Angaben der Bundesregierung schwankte der Anteil von Frau-
en in Führungspositionen in der Wirtschaft im Jahr 1999 zwischen 5 %
und 16 %, je nach Größe des Unternehmens und der Management-Ebe-
ne; vgl. Bundesrepublik Deutschland: Nationaler Beschäftigungspoliti-
scher Aktionsplan 2001, S. 65, http://www.bundesfinanzministerium.
de/Anlage2271/Nationaler-Beschaeftigungspolitischer-Aktionsplan-
2001.pdf. Vgl. auch ibv informationen für die Beratungs- und Vermitt-
lungsdienste (Hrsg.): Gender mainstreaming. Es wird Zeit. In: Chancen-

Zu wenig weibliche Führungskräfte unter den abhängig Beschäftigten

Kasten

Datenbasis und Definitionen

Kontinuierliche Erhebungen über Umfang und sozio-ökonomische Struktur von qualifizierten Erwerbstä-
tigen und Führungskräften mit umfassenden Aufgaben sind bislang in der amtlichen Statistik kaum zu
finden.1 Es besteht ein erheblicher Informationsbedarf zu dieser Personengruppe. Im vom DIW Berlin zu-
sammen mit Infratest Sozialforschung erhobenen Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) wurden jährlich seit
1984 in Westdeutschland und seit 1990 (noch vor der Währungsunion) in Ostdeutschland Personen un-
ter anderem nach ihrer beruflichen Stellung und ihrem Einkommen befragt.2 Die repräsentative Stichpro-
be wurde im Laufe der Jahre verschiedentlich aufgestockt; im Jahre 2000 wurde sie nahezu verdoppelt
und erreichte einen Umfang von über 24 000 Befragten. Damit sind auch tiefer gegliederte Analysen für
kleinere Gruppen – wie Beschäftigte in höheren Positionen – aussagekräftig.

Als abhängig Beschäftigte in höheren Positionen werden hier höhere Angestellte und Beamte bezeich-
net, die angaben, entweder Beamte im höheren Dienst (einschließlich Richter und Berufssoldaten) oder
Angestellte mit hoch qualifizierter Tätigkeit oder Leitungsfunktion zu sein. Dazu gehören alle Beamtin-
nen und Beamten von der Besoldungsgruppe A13 an (z. B. auch Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien)
sowie z. B. wissenschaftliche Angestellte, Ingenieurinnen und Ingenieure, Abteilungsleiterinnen und Ab-
teilungsleiter. Weiterhin wurden den Beschäftigten in höheren Positionen Angestellte mit umfassenden
Führungsaufgaben zugeordnet. Dies sind beispielsweise Direktorinnen und Direktoren, Geschäftsführe-
rinnen und Geschäftsführer oder auch Vorstände größerer Betriebe und Verbände.3

Für das Jahr 2000 wurden im SOEP 543 weibliche und 1 411 männliche höhere Angestellte und Beamte
identifiziert, darunter 40 weibliche und 168 männliche Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben.

1 In vierjährigem Abstand werden ausführlichere Informationen zur
Stellung im Beruf berichtet. Vgl. zuletzt Statistisches Bundesamt (Hrsg.):
Beruf, Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Erwerbstätigen. Ergeb-
nisse aus dem Mikrozensus. Fachserie 1, R 4.1.2. Wiesbaden 2000; Sta-
tistisches Bundesamt (Hrsg.): Leben und Arbeiten in Deutschland. Wies-
baden 2001. Die Datenlage verbessert sich nur sehr langsam. Für eine
aktuelle Studie vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Bericht der Bundesre-
gierung zur Berufs- und Einkommenssituation von Frauen und Männern.
Drucksache 14/8952 vom 25.4.2002. Berlin. Für eine neue internatio-
nal vergleichende Studie unter Berücksichtigung von Frauen und Män-
nern in Führungspositionen vgl. z. B. Eurostat (Hrsg.): Das Leben von
Frauen und Männern in Europa. Ein statistisches Porträt. Themenkreis 3
– Bevölkerung und soziale Bedingungen. Luxemburg 2002, S. 69 ff.

2 Vgl. SOEP Group: The German Socio-Economic Panel (GSOEP) after
more than 15 years – Overview. In: Elke Holst, Dean R. Lillard und Tho-
mas A. DiPrete (Hrsg.): Proceedings of the 2000 Fourth International
Conference of German Socio-Economic Panel Study Users (GSOEP2000).
In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Jg. 70, Nr. 1, 2001, S. 7–
14.
3 Arbeiter und Selbständige (einschließlich mithelfender Familienan-
gehörige) sowie Auszubildende und Praktikantinnen und Praktikanten
bleiben damit von der Analyse ausgeschlossen. Unter den Arbeitern be-
findet sich nur eine sehr kleine Fallzahl von weiblichen Führungskräften
(Meisterinnen, weibliche Poliere, Vorarbeiterinnen). Eine geschlechts-
spezifische Auswertung dieser Gruppe ist daher nicht sinnvoll.

Die meisten höheren Angestellten und Beamten
waren schon länger – nämlich durchschnittlich
11,3 Jahre – in ihrem Unternehmen beschäftigt.
Frauen gehörten durchschnittlich 6,5 Jahre ihrem
Betrieb an, Männer knapp zwölf Jahre. Offenbar
gelingt Frauen durch einen Jobwechsel eher der
Aufstieg in eine höhere Position, während Männer
häufiger im selben Unternehmen Karriere machen.

Frauen in höheren Positionen arbeiteten über-
durchschnittlich häufig in kleinen und mittleren
Betrieben. Dass Karrieren in Großunternehmen
wohl besonders schwierig für Frauen sind, bestä-
tigen auch viele andere Studien.2 In den zukunfts-
trächtigen Hochtechnologiebereichen gibt es noch

Im Jahre 2000 über
24 000 Befragte im SOEP

Männer in höheren Positionen:
häufiger Kinder, kaum Teilzeit
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seltener weibliche Führungskräfte als in den tradi-
tionellen Branchen. Eine aktuelle Umfrage in der
Telekommunikationsindustrie ergab, dass dort
überhaupt keine weiblichen Führungskräfte anzu-
treffen waren.3 Bei den 30 DAX-notierten Unter-
nehmen befand sich im Jahre 2000 keine einzige
Frau im Vorstand.4

Die besten Chancen für Frauen bieten die Dienst-
leistungen, insbesondere der öffentliche Dienst.
Hier waren nach den Ergebnissen des SOEP 69 %
der Frauen in hoch qualifizierten Tätigkeiten und
45 % der Frauen mit umfassenden Führungsaufga-
ben beschäftigt (Männer 45 % bzw. 26 %). Die
Domäne der Männer lag dagegen im produzieren-
den Gewerbe (42 %, Frauen 14 %).

Männer verdienen netto 1,5-mal so viel wie
Frauen

Eurostat zeigte kürzlich in einer Studie, dass
Deutschland im europäischen Vergleich das größ-
te Gefälle bei den geschlechtsspezifischen Ver-
diensten aufweist; hierzulande verdienen Frauen
24 % weniger als die Männer.5 Die Verdienste nä-
hern sich nur langsam an.6 Eine Studie des Statis-
tischen Bundesamtes belegt für das Jahr 2001
einen Verdienstabstand von 21 %.7

Die SOEP-Ergebnisse zeigen die erhebliche Dis-
krepanz auch bei den höheren Angestellten und
Beamten in Deutschland (Tabelle 2). Männliche
Vollzeitkräfte in höheren Positionen verdienten im
Jahre 2000 im Monat durchschnittlich etwa
4 800 DM8 netto, das ist 1,5-mal so viel wie ihre
vollbeschäftigten Kolleginnen in entsprechenden
Jobs. In Ostdeutschland verdienten Männer dage-
gen nur geringfügig mehr. Hier lagen allerdings
die Durchschnittsgehälter mit 3 050 DM netto
auch deutlich unter denen in Westdeutschland.

Zu wenig weibliche Führungskräfte unter den abhängig Beschäftigten

Tabelle 1

Höhere Angestellte und Beamte nach verschiedenen Merkmalen
im Jahre 2000

Variablen Insgesamt Frauen Männer

Beschäftigte in höheren Positionen

Fallzahlen

Deutschland insgesamt 1 954 543 1 411
   Hoch qualifiziert 1 746 503 1 243
   Umfassend führend 208 40 168
Westdeutschland 1 535 376 1 159
   Hoch qualifiziert 1 365 346 1 019
   Umfassend führend 170 30 140
Ostdeutschand 419 167 252
   Hoch qualifiziert 381 157 224
   Umfassend führend 38 10 28

Gewichtete Anteile (in %)

Deutschland insgesamt 100,0 28,2 71,8
   Hoch qualifiziert 100,0 28,5 71,5
   Umfassend führend 100,0 25,0 75,0
Westdeutschland 100,0 25,9 74,1
    Hoch qualifiziert 100,0 26,1 73,9
    Umfassend führend 100,0 24,2 75,8
Ostdeutschand 100,0 40,7 59,3
    Hoch qualifiziert 100,0 42,0 58,0
    Umfassend führend 100,0 (29,4) 70,6
Beschäftigte in höheren Positionen 100,0 100,0 100,0
   Hoch qualifiziert 90,0 91,1 89,6
   Umfassend führend 10,0 8,9 10,4
Deutschland insgesamt 100,0 100,0 100,0
   Westdeutschland 84,7 77,6 87,4
   Ostdeutschland 15,3 22,4 12,6
Nationalität 100,0 100,0 100,0
   deutsch 96,4 97,7 95,9
   nicht deutsch 3,6 (2,3) 4,1
Alter (in Jahren)
   Durchschnitt insgesamt 49,8 48,8 50,2
      Hoch qualifiziert 49,5 48,4 50,0
      Umfassend führend 52,4 53,1 52,1
Altersgruppe (in %) 100,0 100,0 100,0
   Bis 29 Jahre 6,4 9,6 5,1
   30 bis 44 Jahre 51,0 49,8 51,5
   45 bis 59 Jahre 35,8 37,6 35,1
   60 Jahre und älter 6,8 (2,9) 8,3
Verheiratet (in %) 65,8 53,5 70,6
Kind(er) (unter 16 Jahren) im Haushalt (in %) 36,1 25,2 40,3
Durchschnittliche Anzahl der Kinder im Haushalt
(unter 16 Jahren, in %) 0,6 0,4 0,7
Bildungsjahre (Durchschnitt) in Jahren 15,0 15,1 15,0
Dauer Unternehmenszugehörigkeit (insgesamt,  in %) 11,3 10,2 11,7
   Hoch qualifiziert 11,4 10,6 11,7
   Umfassend führend 10,5 6,5 11,9
Beschäftigungsumfang (in %) 100,0 100,0 100,0
  Teilzeit 7,9 19,9 3,1
   Vollzeit 92,1 80,1 96,9
Geleistete Überstunden 66,5 55,8 70,4
Tatsächliche Arbeitszeit (in Stunden)
Insgesamt (Durchschnitt) 44,7 40,0 46,5
   Vollzeitbeschäftigte 46,1 43,8 46,9
   Teilzeitbeschäftigte 27,8 24,7 35,6
Im erlernten Beruf tätig (in %) 76,5 80,1 75,1
Unternehmensgröße  (in %) 100,0 100,1 99,9
   bis unter 20 Beschäftigte 13,2 18,2 11,2
  20 bis unter 200 Beschäftigte 32,4 30,7 33,0
  200 bis unter 2000 Beschäftigte 25,3 28,0 24,4
  2 000 und mehr Beschäftigte 29,1 23,2 31,3
Öffentlicher Dienst  (in %) 31,6 45,1 26,3
Beamte (in %) 9,6 10,1 9,6
Wirtschaftsbereich (in %) 100,0 100,1 100,0
   Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
   Produzierendes Gewerbe 34,5 14,5 42,5
   Handel, Gastgewerbe, Verkehr 13,4 16,7 12,1
   Sonstige Dienstleistungen 52,1 68,9 45,4

 ( ): Fallzahl unter 20. Summenbildung ungleich 100 % aufgrund von Rundung.

Quellen: SOEP; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2002

gleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, Nr. 20 vom 16.
Mai 2001, S. 1266; Sonja Bischoff: Männer und Frauen in Führungs-
positionen der Wirtschaft in Deutschland – Neuer Blick auf alten Streit.
Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, Bd. 60.
Köln 1999; Elke Holst: Frauen in Führungspositionen – Zur Situation der
Frauen in Deutschland. In: Japanisch-Deutsches-Zentrum (Hrsg.): Frauen
in Führungspositionen. Symposium Frauen in Führungspositionen,
14. September 2001, jdzb documentation Bd.1, Berlin 2002, S. 54–67.
3 Vgl. Eurostat, a. a. O., S. 81.
4 Vgl. Astrid Ziegler: Chancengleichheit – Geschlechterverhältnis auf
dem Prüfstand. In: Böckler zum Bündnis – Informationen zu Vereinba-
rungen und Bündnissen für Arbeit, Nr. 25, Oktober 2002, S. 2.
5 Vgl. Eurostat, a. a. O., S. 91 ff.
6 Vgl. Steve Clark: Allmähliche, aber zögerliche Annäherung der Ver-
dienste von Frauen und Männern in der EU. In: Eurostat (Hrsg.): Statis-
tik kurz gefasst – Bevölkerung und soziale Bedingungen, Nr. 5, 2001.
7 Diese Spanne variiert stark je nach Arbeitnehmergruppe und Wirt-
schaftszweig. Vgl. Birgit Frank-Bosch: Verdienstabstand zwischen Män-
nern und Frauen. In: Wirtschaft und Statistik, Nr. 5, 2002, S. 395–409.
8 Als Durchschnitt wird das Median-Einkommen herangezogen: Dabei
handelt es sich um das Einkommen, über das eine Person verfügt, die in
der Mitte der Einkommensverteilung liegt. Der Median ist gegenüber
dem gebräuchlicheren arithmetischen Mittel robuster im Hinblick auf
Messfehler.
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Tabelle 2

Vollzeitbeschäftigte höhere Angestellte und Beamte im Jahre 2000 nach Nettoverdienst

Anteil Netto- Nachrichtlich:

verdienst Anteil Brutto-

Insgesamt Frauen Männer Männer an verdienst

Variablen Nettoverdienst Männer an

Frauen Bruttoverdienst
Frauen

in DM in %

Durchschnittlicher monatlicher Nettoverdienst
– Median (in DM) 4200 3180 4800 151 136

Nach:
Familienstand
   Verheiratet 4 850 3 400 5 050 149 137
   Nicht verheiratet 3 300 3 016 3600 119 123

Tätigkeit
   Hoch qualifiziert 4 100 3 100 4 600 148 138
   Umfassend führend 5 300 3 500 6 000 171 143

Deutschland
   Westdeutschland 4 500 3 200 5 000 156 139
   Ostdeutschland 3050 3 000 3 257 109 115

Arbeitgeber
   Öffentlicher Dienst 4 049 3 200 5 000 156 136
   Sonstige 4 200 3 148 4 650 148 138

Beschäftigungsverhältnis
   Beamte 5 800 5 000 6 000 120 114
   Angestellte 4 000 3 050 4 500 148 142

Wirtschaftsbereich (in DM)
   Land- und Forstwirtschaft, Fischerei / / / / /
   Produzierendes Gewerbe 4 755 3 400 4 850 143 133
   Handel, Gastgewerbe, Verkehr 3 412 2 780 4 100 147 126
   Sonstige Dienstleistungen 4 120 3 200 4 900 153 129

Betriebsgröße (Beschäftigte)
   Unter 20 3 557 2 800 3600 129 116
   20 bis unter 200 4 000 3 092 4 100 133 118
   200 bis unter 2 000 4 530 3 200 5 000 156 145
   2 000 und mehr 5 000 3 500 5 400 154 136

/ : Fallzahl unter 20.

Quellen: SOEP; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2002

Ehemänner verfügen meist über eine günstigere
Lohnsteuerklasse als Ehefrauen; sie profitieren
also weit häufiger vom Ehegattensplitting (bei
Nichterwerbstätigkeit oder geringem Erwerbsum-
fang und Verdienst der Ehefrau). Dies schlägt sich
im Verdienst nieder: Brutto verdienten Ehemänner
knapp 1,4-mal so viel wie Ehefrauen, nach Abzug
von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen so-
gar das 1,5-fache.

In Großunternehmen wurden die höchsten Ver-
dienste erzielt. Auch höhere Beschäftigte in Be-
trieben mit 200 bis unter 2 000 Arbeitskräften wie-
sen noch überdurchschnittliche Verdienste auf.
Die geringsten Einkommen wurden in kleinen
Unternehmen mit bis zu 20 Beschäftigten ver-
dient. Hier waren überdurchschnittlich häufig
Frauen beschäftigt. Nach Sektoren waren die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede beim Ver-

dienst ähnlich hoch: Im produzierenden Gewerbe
verdienten Männer in höheren Positionen gut 1,4-
mal, im Handel knapp 1,5-mal und bei den Dienst-
leistungen gut 1,5-mal so viel wie ihre Kollegin-
nen; im öffentlichen Dienst erzielten sie jedoch
ein knapp 1,6-faches Nettoeinkommen.9

Höhere Beamte verdienten im Durchschnitt netto
etwa 40 % mehr als höhere Angestellte. Dies liegt
vor allem daran, dass sie z. B. keine Abgaben zur
Renten- und Arbeitslosenversicherung zahlen
müssen. Ihr Bruttogehalt10 war „nur“ reichlich
10 % höher. Beamtinnen im höheren Dienst ver-

9 Diese Differenz ist im Wesentlichen auf die Angestellten im öffentli-
chen Dienst zurückzuführen. Beamte im höheren Dienst verdienten „nur“
das 1,2-fache ihrer Kolleginnen. Bei den Spitzenkräften mit umfassenden
Führungsaufgaben geht die Schere dagegen weit auseinander: Männer
erzielten mit 6 000 DM netto 1,7-mal so viel wie Frauen.
10 Tabellarisch nicht ausgewiesen.

Zu wenig weibliche Führungskräfte unter den abhängig Beschäftigten

Steuern und Abgaben erhöhen
Verdienstdifferenz zwischen
Männern und Frauen in höheren
Positionen
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dienten allerdings auch brutto deutlich mehr als
weibliche höhere Angestellte (das 1,3-fache), net-
to sogar mehr als 60 %.

Traditionelle Aufgabenteilung im Haushalt
begünstigt Männer

Die einzelnen Einflussfaktoren für die Höhe des
Nettoeinkommens werden im Folgenden mit Hilfe
eines Regressionsverfahrens untersucht (Tabelle 3).
Das Modell zeigt, dass Einkommen und Alter mit-
einander korrelieren, jedoch ist dieser Zusammen-
hang nicht linear. Für eine 30-jährige Beschäftigte
in einer höheren Position führte ein zusätzliches
Lebensjahr netto beispielsweise zu einer Gehalts-
verbesserung von etwa 2 % (Frauen 1,5 %), für
einen 50-Jährigen erhöhte ein zusätzliches Lebens-
jahr den Verdienst kaum noch.11 Vom 55. Lebens-
jahr an wurden im Durchschnitt pro zusätzliches
Lebensjahr negative Zuwächse erzielt (Frauen
vom 54. Lebensjahr an).

Für Frauen wirkt die Ehe insgesamt verdienstmin-
dernd: Ehefrauen verdienten netto im Durch-
schnitt 7 % weniger als ihre unverheirateten Kol-
leginnen. Dagegen verdienten verheiratete Män-
ner 13 % mehr als männliche Singles. Nur für die
Männer in höheren Positionen ließ sich nachwei-
sen, dass Kinderzahl und Einkommen positiv kor-
relierten.

Die Höhe des Verdienstes hängt entscheidend da-
von ab, ob die Beschäftigten in Ost- oder West-
deutschland leben. Männer in höheren Positionen
in Ostdeutschland verdienten bei sonst gleicher
Situation netto 30 % weniger als ihre westdeut-
schen Kollegen. Bei den Frauen war der Unter-
schied zwischen West- und Ostdeutschland mit
7 % deutlich geringer.

Führungskräfte verfügten in Deutschland über
eine hohe Ausbildung. Ein zusätzliches (hoch-)
schulisches Bildungsjahr zahlte sich für beide Ge-
schlechter in einem potentiellen Gehaltsanstieg
von etwa 3 % aus. Bei einem Monatsgehalt von
4 000 DM bedeutet dies beispielsweise einen An-
stieg um 120 DM pro zusätzliches (hoch-)schuli-
sches Bildungsjahr.

Männer in höheren Positionen verdienten am meis-
ten in Großunternehmen. Dies gilt für Frauen nicht
in gleichem Maße. Die Arbeitszeit hatte erwar-
tungsgemäß einen starken Einfluss auf den Ver-
dienst von Männern und Frauen. Das Einkommen
der Frauen erhöhte sich pro zusätzliche Stunde
Erwerbsarbeit um durchschnittlich 9 % (Männer
8 %).

Angestellte Männer mit umfassenden Führungs-
aufgaben verdienten ein Drittel mehr als Kollegen
in höheren Positionen, die dieses breitere Aufga-
benspektrum nicht hatten. Bei den Frauen konnte
diesbezüglich kein signifikanter Unterschied fest-
gestellt werden. Der Sektor, in dem die Beschäfti-
gung ausgeübt wird, hatte weder bei Männern
noch bei Frauen einen signifikanten Einfluss auf
den Verdienst.

Ausblick

Die Untersuchung zeigt, dass Männer die qualifi-
zierten Tätigkeiten und umfassenden Führungspo-
sitionen stark dominieren. Je höher die Funktion,
desto weniger sind Frauen anzutreffen. Dies hat
sich in den vergangenen Jahren nicht geändert.
Zudem verdienen Männer in Führungspositionen
deutlich mehr als Frauen, die Einkommensunter-
schiede zwischen den Geschlechtern nehmen in
den Spitzenpositionen noch zu. Insgesamt sind
Männer häufiger in Betrieben tätig, in denen hö-
here Einkommen erzielt werden; sie verdienen
aber auch in vergleichbaren Situationen im Durch-
schnitt mehr als Frauen. Die Strukturen in Betrie-

Tabelle 3

Erklärung des Nettoverdienstes von höheren Angestellten und
Beamten im Jahre 2000 (Einheitseffekte)

Variablen Frauen Männer

Verheiratet (Referenz: Nichtverheiratete) –0,0704** 0,1289*

Bis unter 20  Beschäftigte –0,1174** –0,1288
20 bis unter 200 Beschäftigte –0,0343 –0,0560**
2 000 und mehr Beschäftigte (Referenz: Betriebe mit 200 bis
unter 2 000 Beschäftigten) –0,0062 0,0408***

Beamte (Referenz: Angestellte) 0,3165* 0,1163*

Unternehmenszugehörigkeit (in Jahren) 0,0038*** 0,0045*

Tatsächliche Arbeitszeit (in Stunden) 0,0897* 0,0856*

Vollzeitbeschäftigte (Referenz: Teilzeitbeschäftigte) 0,4666* 0,6244*

Zahl der Kinder (unter 16 Jahren) im Haushalt 0,0097 0,0571*

(Hoch-)Schulische Bildung (in Jahren) 0,0317* 0,0250*

Lebensalter (Koeffizienten) 0,0331** 0,0445*
Lebensalter2 (Koeffizienten) –0,0003** –0,0004*

Ostdeutschland (Referenz: Westdeutschland) –0,0647** –0,3020*

Umfassend führend (Referenz: Hochqualifizierte) 0,0682 0,3443*

Statistik

Konstante 5,80 5,12
Fallzahl 489 1 248
korr. R2 0,435 0,486

Irrtumswahrscheinlichkeit: * ≤  0,01; ** ≤ 0,05;  *** ≤ 0,10.

Quellen: SOEP; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2002

11 Der Marginaleffekt errechnet sich wie folgt: Koeffizient Alter + (2*
Koeffizient Alter2) * Alter.

Zu wenig weibliche Führungskräfte unter den abhängig Beschäftigten

Je höher die Funktion, desto
weniger Frauen sind anzutreffen
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ben und am Arbeitsmarkt lassen bislang keinen
Ansatz zur grundsätzlichen Verbesserung der Si-
tuation erkennen. Damit ergibt sich ein erheb-
licher Nachholbedarf für die Frauen sowohl beim
Anteil der Frauen an den höheren Positionen als
auch beim Einkommen.

Im Zuge des Amsterdamer Vertrages12 hat sich
Deutschland verpflichtet, die Richtlinien des EU-
Rates zur Gleichbehandlung im Beruf umzuset-
zen.13 Der Europäische Rat fordert unter anderem,
dass Deutschland „… sich verstärkt um eine Ver-
ringerung des geschlechtsspezifischen Lohngefäl-
les bemühen …“ soll.14 Im Rahmen des Nationa-
len Beschäftigungspolitischen Aktionsplans15 wur-
den die Geschlechterdifferenzen bei den Füh-
rungspositionen moniert. Die Bundesregierung
hat daher im vergangenen Jahr das Gleichstel-
lungsdurchsetzungsgesetz16 für die Bundesver-
waltung verabschiedet, mit dem die Job- und Auf-
stiegschancen von Frauen gefördert werden sol-
len. Ein entsprechendes Gesetz für die Privatwirt-
schaft wurde zugunsten einer Selbstverpflichtung
der Unternehmen nicht verabschiedet. Ob die Ver-
einbarung zwischen der Bundesregierung und den
Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft zur
Förderung der Chancengleichheit von Frauen und

Männern in der Privatwirtschaft17 tatsächlich Wir-
kung zeigt und zu einem Anstieg des Anteils von
Frauen in Führungspositionen beitragen kann,
bleibt abzuwarten. Die demographische Entwick-
lung wird möglicherweise dazu beitragen, dass
Unternehmen im Interesse der eigenen „Daseins-
vorsorge“ Bedingungen schaffen, die es Frauen
besser ermöglicht, entsprechende Spitzenpositio-
nen zu erklimmen, ohne ihren Familienwunsch
aufgeben zu müssen. Dies mildert den Fachkräfte-
mangel und sichert den Unternehmen ein Angebot
an qualifizierten Arbeitskräften.

12 Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Euro-
päische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte. Luxem-
burg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften, 1997.
13 Die EU-Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf wurde am 27. November 2000 verabschiedet; vgl. Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften, L 303/16 DE vom 2.12.2000.
14 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Empfehlung des
Rates zur Durchführung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten
vom 12.9.2001. Brüssel, S. 11.
15 Vgl. Bundesrepublik Deutschland …, a .a. O., S. 66.
16 Gesetz zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern
(Gleichstellungsdurchsetzungsgesetz – DGleiG). Drucksache 813/01,
2001.
17 Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Spitzenver-
bänden der deutschen Wirtschaft zur Förderung der Chancengleichheit
von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft vom 2.7.2000; http://
www.bundesregierung.de/dokumente/Artikel/ix_47142.htm.

Zu wenig weibliche Führungskräfte unter den abhängig Beschäftigten

Durchgreifende Maßnahmen
stehen noch aus
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Publikation zur Osterweiterung der EU

Christian Weise

Strukturfondstransfers in einer zukunftsfähigen EU –
Konzentration, Subsidiarität und Kopplung an die nationale Wirtschaftspolitik

Die Maßnahmen der EU zugunsten ihrer ärmsten Regionen sind bereits heute politisch und finanziell sehr
bedeutend; dies wird umso mehr nach der geplanten Erweiterung gelten. Die Förderpolitik ist jedoch we-
nig konsistent. Ihre Wirkung und ihre Effizienz sind umstritten.

Im Zentrum der Analyse steht die erstmals systematisch diskutierte Frage, wie sich die Unterstützung aus
den Strukturfonds an eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik der Empfänger binden lässt. Der dazu
entwickelte Vorschlag ist ein wesentlicher Beitrag zu einer erhöhten Effizienz der Förderpolitik, die gera-
de bei einer steigenden Zahl von Mittelempfängern nach der Osterweiterung unerlässlich ist. Das Buch
richtet sich damit an alle, die an einer funktionsfähigen erweiterten Union interessiert sind.

2002, 213 Seiten, brosch.
39,– Euro, 68,– sFr

Schriftenreihe Europäisches Recht, Politik und Wirtschaft, Bd. 278

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden



Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 1-2/2002846 846Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 1-2/2002

Deutsches Institut
für Wirtschaftsforschung

DIW Berlin
Wochenbericht Nr. 48/2002

Impressum

Herausgeber
Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann (Präsident)
PD Dr. Gustav A. Horn
Dr. Kurt Hornschild
Wolfram Schrettl, Ph. D.
Dr. Bernhard Seidel
Prof. Dr. Viktor Steiner
Prof. Dr. Gert G. Wagner
Dr. Hans-Joachim Ziesing

Redaktion
Dörte Höppner
Dr. Elke Holst
Jochen Schmidt
Dieter Teichmann

Pressestelle
Dörte Höppner
Tel. +49-30-897 89-249
presse@diw.de

Verlag
Verlag Duncker & Humblot GmbH
Carl-Heinrich-Becker-Weg 9
12165 Berlin
Tel. +49-30-790 00 60

Bezugspreis
Jahrgang Euro 108,–/sFR 182,–
Einzelnummer Euro 10,–/sFR 18,–
Zuzüglich Versandspesen
Abbestellungen von Abonnements
spätestens 6 Wochen vor Jahresende

ISSN 0012-1304

Bestellung unter www.diw.de

Konzept und Gestaltung
kognito, Berlin

Druck
Druckerei Conrad GmbH
Oranienburger Str. 172
13437 Berlin

Weitere Publikationen zur Osterweiterung der EU

Christian Weise, Martin Banse, Wolfgang Bode, Barbara Lippert, Ferdinand Nölle,
Stefan Tangermann:

Die Finanzierung der Osterweiterung der EU

Überfordert die Erweiterung die EU? Die Empfänger von EU-Transfers befürchten Ein-
schnitte, während die Zahler weitere Belastungen vermeiden wollen. Die tatsächlichen
budgetären Folgen der Erweiterung und möglicher Reformen der Agrar- und Regional-
politik der EU sind jedoch bislang unbekannt.

Drei führende Forschungsinstitute (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Institut
für Agrarökonomie der Universität Göttingen, Institut für Europäische Politik) legen des-
halb hier eine tiefgehende Studie dieser Probleme vor, die eine zentrale Grundlage für
eine sachlichere Debatte bietet.

Nach einer inhaltlichen Diskussion des Reformdrucks werden vier umfassende Szenarien
für den Haushalt einer erweiterten Union bis 2013 entwickelt, die von konkreten Reform-
alternativen ausgehen. Sie erlauben eine detaillierte Analyse der Wirkungen von Refor-
men und Erweiterung auf den EU-Haushalt sowie auf die Nettozahlerposition aller Mit-
gliedstaaten. Auch die Durchsetzbarkeit der Reformen wird eingehend untersucht.

Die Erweiterung ist dann ohne Probleme finanzierbar, wenn es zu zügigen Reformen der
ausgabewirksamen EU-Politiken kommt. Dies führt auch zu einer gleichmäßigeren Las-
tenteilung.

2002, 254 Seiten, brosch., 46,– Euro, 79,– sFr
Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden

Tito Boeri, Giuseppe Bertola, Herbert Brücker, Fabrizio Coricelli, Juan Dolado, John Fitz-
gerald, Angel de la Fuente, Pietro Garibaldi, Gordon Hanson, Juan Jimeno, Richard Portes,
Gilles Saint-Paul, Antonio Spilimbergo:

Who’s Afraid of the Big Enlargement?

The initial enthusiasm of many EU citizens at the “return of Europe” of former members
of the Soviet bloc has turned to anxiety at the realization of the possible adverse con-
sequences of enlargement. Potential undesirable effects of enlargement, in particular for
labour markets and social conditions, can be met by appropriately designed policies
which are so far not in place or planned. Rather than legitimising such fears, politicians
and policy-makers must dispel them by leading the EU and its members to adopt these
measures. Enlargement also offers the EU a window of opportunity to accelerate un-
avoidable reforms of structural policies, agricultural policies and their financing. These
are the premises of this new CEPR Policy Paper. The authors outline the key economic and
social implications of the prospective accession of the Central and East European coun-
tries into the European Union and propose policy recommendations for EU enlargement.

CEPR Policy Paper No. 7
http: //www.cepr.org/pubs/books/PP7.asp

Einer Teilauflage sind
Prospekte beigefügt.


